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Einleitung
Wenn Personen über Grundeigentum verfügen und ein Verkauf unverhältnismässig oder nicht möglich ist, muss die Gewährung von Sozialhilfeleistungen an die Bedingung geknüpft werden, dass eine Rückerstattungsverpflichtung unterschrieben und eine Grundpfandverschreibung errichtet wird. Im Folgenden werden Textvorschläge für eine Grundverfügung zur Verfügung gestellt. Die Textbausteine sollen eine Orientierung und Hilfestellung für die Sozialregionen bieten. Es ist nicht als ein-zu-eins Vorlage für eine Grundverfügung gedacht, sondern als Hilfsmittel, um einzelne Textbausteine in eine Grundverfügung einzubauen. Es liegt in der Verantwortung der Sozialregionen, die Textbausteine inhaltlich und rechtlich korrekt bezogen auf den im Einzelfall anzuwenden. Entscheidend ist, dass das Grundeigentum genau bezeichnet wird und die mit einer sozialhilferechtlichen Unterstützung einhergehenden Bedingungen genannt und im Dispositiv abgebildet werden. 

Sachverhalt
NAME verfügt über Vermögen in Form von Grundeigentum (ANGABE GRUNDBUCHNR.). Zurzeit ist die Realisierung des Vermögens aus dem Grundeigentum unverhältnismässig oder nicht möglich. Aus diesem Grund wird mit Vorbehalt wirtschaftliche Sozialhilfe gewährt. 
Hinweis: Hier muss individuell ausgeführt werden, warum eine Realisierung unverhältnismässig oder nicht möglich ist. 

Erwägungen
Personen, die Geldleistungen der Sozialhilfe erhalten haben, sind zur Rückerstattung verpflichtet, sofern Geldleistungen der Sozialhilfe trotz Vermögen gewährt werden und die betreffenden Vermögenswerte realisiert wurden oder realisierbar sind (§ 14 Abs. 1 Bst. a SG). 
Erfolgt eine Unterstützung trotz vorhandenem Grundeigentum, ist die geleistete Sozialhilfe als bevorschussend zu betrachten (SKOS D.3.2). Hat die unterstützte Person Eigentum an einer Liegenschaft, kann das Sozialhilfeorgan eine Sicherung der erbrachten und künftig zu erbringenden Unterstützungsleistungen mittels Grundpfandverschreibung verlangen (SKOS E.2.3 Abs. 1). Forderungen, für die ein Grundpfand eingetragen ist, unterliegen keiner Verjährung (Art. 807 ZGB). Das Amt für Gesellschaft und Soziales (AGS) ist für die Umsetzung einer Grundpfandverschreibung zuständig. 

Dispositiv

I. Unter Vorbehalt von Dispositiv-Ziffer II wird NAME wirtschaftliche Hilfe zur Deckung des Lebensunterhalts aufgrund einer besonderen Bedarfsrechnung ausgerichtet.

II. II. Die Hilfeleistung nach Dispositiv-Ziffer I wird an folgende Bedingungen geknüpft:

a) NAME verpflichtet/verpflichten sich, eine Rückerstattungsverpflichtung zu unterschreiben. Darin wird festgehalten, dass die gesamte Höhe der ausgerichteten Sozialhilfeleistungen zurückzuerstatten ist, wenn das Vermögen der Liegenschaft GRUNDBUCHNUMMER realisiert wird. (Ausgenommen sind Kosten für Integrationsmassnahmen gemäss § 149 Sozialgesetz [SG; BGS 831.1]). Die Rückerstattungsverpflichtung ist unterschrieben bis am DATUM einzureichen. 
b) Zur Sicherstellung des Rückerstattungsverpflichtung wird NAME verpflichtet, für die Liegenschaft GRUNDBUCHNUMMER, eine Grundpfandverschreibung zu unterzeichnen. 
c) Reicht die Pfandsicherheit für die auszurichtenden Beiträge nicht mehr aus, so ist die Sozialbehörde berechtigt, die Auszahlung weiterer Hilfeleistungen von der Erhöhung der Grundpfandverschreibung abhängig zu machen. 
d) Sollte(n) NAMEN keiner Rückerstattungsverpflichtung und/oder keiner Grundpfandverschreibung zustimmen, wird eine Einstellung der Sozialhilfe geprüft.
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